
 
 

 
 

Bekanntmachung des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr), AöR der Stadt Wetter (Ruhr), 
über den Ablauf von Nutzungsrechten an Reihengräbern im Park der Ruhe 

 
1. Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) gibt bekannt, dass auf dem städtischen Friedhof, Park der 

Ruhe, Gartenstr. 40, 58300 Wetter (Ruhr), die Nutzungsrechte im Reihengrabfeld XV, 
Grabnummern 111 bis 134 bis Juni 2024 ablaufen werden. 

2. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer Reihengrabstätte ist nicht möglich. 
3. Gemäß § 13 Abs. 4 der Friedhofssatzung des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) - AöR der Stadt 

Wetter (Ruhr) - vom 22.12.2006, in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 
18.12.2020, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung darauf hingewiesen, dass damit 
begonnen wird, die o.g. Gräber des Reihengrabfeldes XV mit Ablauf der Ruhezeiten 
abzuräumen. 

4. Die Nutzungsberechtigten oder Angehörigen folgender Grabstätten werden gebeten sich 
mit der Friedhofsverwaltung (02335 840612, friedhof@stadtbetrieb-wetter.de) in 
Verbindung zu setzen: 

 XV, 166 

 XV, 180 

 XV, 185 

 XXXI c, 322 
 
Wetter (Ruhr), 15.02.2024 
 
Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) 
Der Vorstand 
gez. Willeke 
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